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(2) In den Verantwortungsbereichen'gemäß Ziff. 8.1. Abs. 2 sind als Bestandteil der üahresvolks- 
wirtschaftsplanung die Vordrucke 1910, 1917 und 1919 auszuarbeiten; die Vordrucke 1915, 1916 und 
1918 nur für Energieträger, deren Verbrauch im Planjahr eine der nachstehend genannten Energie
mengen überschreitet: Elektroenergie 200 000 kWh; Stadt- und Erdgas 50 000 m3; feste Brennstoffe 
100 t gesamt; bezogene Wärmeenergie 1000 GO.

(3) Die Erarbeitung und Einreichung der Vordrucke der Energieplanung hat entsprechend folgender 
Übersicht zu erfolgen:
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